
Öffentliche Sitzung des    Karlsruhe, 4. Juli 2019 

I. Zivilsenats 
des Bundesgerichtshofs 
 

I ZR 149/18 
 
 
A n w e s e n d: 
 
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 
 
Prof. Dr. Koch 
 
Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Schaffert 
Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Kirchhoff 
Richter am Bundesgerichtshof Feddersen 
Richterin am Bundesgerichtshof Dr. Schmaltz 
 
als beisitzende Richter 
 
Von der Hinzuziehung eines Urkundsbeamten wurde abgesehen. 
 

 
In Sachen 

 
Felix Kloz GmbH 

gegen 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 

 
erschienen nach Aufruf der Sache: 

 

1. für die Revisionsklägerin niemand, 

2. für die Revisionsbeklagte niemand. 

 

Der Vorsitzende verkündete folgendes Urteil: 

 

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts 

Stuttgart  2. Zivilsenat - vom 2. August 2018 wird als unzulässig verworfen, 

soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht die Klage für 

begründet erachtet hat, und im Übrigen zurückgewiesen. 

Die Kosten der Revision trägt die Beklagte. 

 

Koch 


